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Kleine Anfrage 503 
der Abgeordneten Kathleen Muxel (AfD-Fraktion) und Dr. Daniela Oeynhausen (AfD-Frak-
tion) 

an die Landesregierung 

Erholungsort Grünheide 

Im Rahmen der Tesla-Ansiedlung hat das Landesumweltamt zehn Luftgütemessstationen 
in Grünheide installiert. 
Bei der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Grünheide am 19. Juni 2025 wurde 
dieser Umstand im Rahmen des Wunsches besprochen, dass Grünheide „Anerkannter Er-
holungsort“ wird. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind die zehn Luftgütemessstationen in Betrieb und wo befinden sich ihre momenta-
nen Standorte? 

2. Wer trägt die Kosten der Stationen? 

3. Welche Daten werden gemessen und welche Ergebnisse zeitigten die Messungen in 
den Jahren 2023 und 2024? 

4. Welche Luftgütewerte muss ein anerkannter Erholungsort haben und welche sonsti-
gen Kriterien muss ein Ort erfüllen, um anerkannter Erholungsort zu werden? 

5. Darf es zeitweise in welchen Perioden bei welchen Werten zu Überschreitungen der 
Werte nach Frage 4 kommen und wer überprüft das in welchen Zeiträumen? 

6. Welche Kosten sind mit der Beantragung eines „Anerkannten Erholungsortes“ verbun-
den und entstehen andere Kosten, wenn ja, welche? 

7. Welche Förderrichtlinien hat das Land Brandenburg hinsichtlich Frage 6 und welches 
Ministerium wäre mit der Mittelvergabe beschäftigt?  

8. Gibt es Mittel aus Bundes- oder EU-Förderung und wenn ja, welche Förderrichtlinien 
sind das? 

9. Welche Gremien oder Zuständigkeiten begleiten das Verfahren? 
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10. Um eventuelle Kosten zu begleichen oder Verpflichtungen als „Anerkannter Erholungs-
ort“ nachzukommen: Kann es zur Erhöhung von Hebesätzen zur Grundsteuer oder zu 
kostenpflichtiger Parkraumbewirtschaftung kommen? 
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